
Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1
Allgemeines/Geltungsbereich

1)

Verbraucher i.S.d. Verkaufsbedingungen sind natürliche Perso­
nen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne daß
diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit
zugerechnet werden kann.

Unternehmer i.S.d. Verkaufsbedingungen sind natürliche oder ju­
ristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften,
mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung
einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln.

Kunde i.S.d. Verkaufsbedingungen sind sowohl Verbraucher als
auch Unternehmer.

2)

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenste­
hende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedin­
gungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hät­
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis ent­
gegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichen­
der Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbe­
haltlos ausführen.

3)
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem
Vertrag schriftlich niederzulegen.

4 )

Unsere Verkaufsbedingungen gelten bei Geschäften mit Unterneh­
mern auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Unternehmer.

§ 2
Angebot und Vertragsschluß

1)
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeer­
klärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirk­
samkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestäti­
gung.

2)
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte
tungsdaten sind nur verbindlich, wenn
schriftlich vereinbart wird.

oder sonstige Leis­
dies ausdrücklich
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3)
Unsere Verkaufs angestellten sind nicht befugt, mündliche Neben­
abreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die
über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

4)
An Abbildungen, Mustern, Zeichnungen, Kalkulationen und sonsti­
gen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies
gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als
"vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustim­

mung.

5)
Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen
und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer.
Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlieferung nicht von
uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluß eines kongruen­
ten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.

Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unver­
züglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurück­
erstattet.

§ 3
Preise/Zahlungsbedingungen

1)
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
gelten unsere Preise ""ab Werk" ausschließlich Verpackung; diese
wird gesondert in Rechnung gestellt.

2)
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist bei Geschäften mit Unterneh­
mern nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in ge­
setzlicher Höhe am Tag der RechnungsteIlung in der Rechnung ge­
sondert ausgewiesen. Bei Geschäften mit Verbrauchern ist im
Kaufpreis die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

3)
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinba-
rung.

4)
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von dreißig Ta­
gen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

Der Verbraucher hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe
von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.
Der Unternehmer hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe
von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Un­
ternehmer sind wir berechtigt, einen höheren Verzugs schaden
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geltend zu machen, falls wir in der Lage sind, einen höheren
Verzugs schaden nachzuweisen. Der Unternehmer ist jedoch berech­
tigt, uns nachzuweisen, daß uns als Folge des Zahlungsverzuges
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

5)

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen­
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung seines Zurückbe­
haltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4
Lieferzeit

1)
Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

2)

Der Beginn einer von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Ab­
klärung aller technischen Fragen voraus.

3)

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mit­
wirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlan­
gen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Un­
tergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache
in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme­
verzug gerät.

4)

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzei t be­
rechtigt.

§ 5
Versand und Gefahrübergang

1)

Die Gefahr geht auf den Unternehmer über, sobald die Sendung an
die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder
zwecks Versendung unser Werk verlassen hat. Wird der Versand
auf Wunsch des Unternehmers verzögert, geht die Gefahr mit der
Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

Sofern der Unternehmer es wünscht, werden wir die Lieferung
durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfal­
lenden Kosten trägt der Unternehmer.

Bei Geschäften mit Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften
Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache
auf den Verbraucher über.
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2)
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in Verzug der An­
nahme ist.

3)
Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen dem Kunden bzw. sei­
nen Beauftragten das Beladen des Fahrzeuges und die Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften bzgl. des Gefahrguttransportes.

4)
Das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Fall Sache des
Kunden.

5)
Bei Lieferungen in Tankfahrzeugen und Aufsetztanks hat der Kun­
de für einen einwandfreien technischen Zustand seiner
Tanks oder sonstigen Lagerbehälter zu sorgen und den Anschluß
der Abfülleitungen an sein Aufnahmesystem in eigener Verantwor­
tung zu veranlassen. Unsere Verpflichtung beschränkt sich auf
die Bedienung der Fahrzeug eigenen Einrichtungen.

6)
Soweit unsere Mitarbeiter beim Abladen bzw. Abtanken darüberhi­
naus behilflich sind und hierbei Schäden an der Kaufsache oder
sonstige Schäden verursachen, handeln sie auf das alleinige Ri­
siko des Kunden und nicht als unsere Erfüllungsgehilfen.

7)
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend bei der Belie­
ferung durch dritte Beförderungsunternehmen, soweit aus deren
Verhalten eine Haftung für uns hergeleitet werden könnte. Die
Haftung des Dritten bleibt unberührt.

§ 6
Verpackung

1)
Sofern unsere Lieferungen in Leihgebinden erfolgen, sind diese
spätestens innerhalb von vier Wochen nach Eintreffen beim Kun­
den von diesem in entleertem, einwandfreiem Zustand auf seine
Rechnung und sein Risiko an uns zurückzusenden oder ggf. frei

u~serem Fahrzeug gegen Empfangsbestätigung zurückzugeben.

2)
Kommt der Kunde der unter 1) genannten Verpflichtung nicht
fristgemäß nach, sind wir berechtigt, für die über vier Wochen
hinausgehende Zeit eine angemessene Gebühr zu berechnen und
nach erfolgloser Fristsetzung zur Rückgabe unter Anrechnung der
vorgenannten Gebühr den Wiederbeschaffungspreis verlangen.

3)
Die angebrachten Kennzeichen dürfen nicht entfernt werden.
Leihverpackung darf nicht vertauscht und nicht mit anderem Gut
befüllt werden. Für Wertminderungen, Vertauschen und Verlust




